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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL1 DES ZUGER STADT- UND AMTSRATES[RATS-
ERKANNTNIS]

Keiser/Tschurrimurri Sf.

Nachdem die Angelegenheit des Kirchmeiers Heinrich Bütler mit der

"Gmeindt"  Hünenberg in Beratung gezogen worden , habe der reg.

Ammann [Johann Heinrich II . Iten ] "berichtet , das dem Hünenbergischen

. . . Obervogt [ Wolfgang Vogt ] , auch Zu handen seiner Ambts angehörigen . . .

[vom ] heütige [ n] Statt undt Ambts tag [ rechtzeitig ] Wüssenschafft gemacht

worden"  sei . Auch habe man diesen wissen lassen , dass , falls je¬

mand glaube , gegen Bütler Klagen Vorbringen zu müssen , er es bei
dieser Gelegenheit tun könne . Man wolle einem jeden "guot recht hal¬

ten " . Bütler aber sei aufgefordert worden , sich eben heute hier

einzufinden und sich zu verantworten . "Weilen aber weder Er . . . [der]

Obervogt , noch Jemander von Hünenberg nit erschinen , hat man den bütler be¬

ruf fen , Wan Er Wass Zu Klagen habe , möge Er einträtten undt es eröffnen . "

In der Folge seien die aus der "Burgerschafft [der Stadt Zug] nach abge¬

legter Protestation , mit vermelden , die händ seyen Jhnen gebunden , aussge-

standen etc . die . . . Eäth der . . . 3 . Gmeinden [ des Aeusseren Amtes Zug] aber
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haben hierüber eine gegen -protestation eingelegt , undt sich Jhress schwehren

Eydts erinneret , auch vermög dessen sich schuldig befunden , Zu verhüotung

grösserer weitlaüffigkeit , undt ungemach , alss noch 2 . theil des Ohrts Zug

mit Einer Urthell disem geschafft einen austrag Zu machen , Alss haben Mg HH

gemelter 3. . . . gmeinden nach Abhörung dess . . . bütlers . . . erkhent , dass Mg

HH von Statt undt Arribt dermahlen . . . Bütlers rechtmässige obrigkeith seyen,

mithin Er Keines Wegs mehr , weder nach Hünenberg , noch anderst wohin dises ge-

schäffts halben Citiert werden solle " . Damit aber "Zeits halben niemanden

verkürtzet werde " , solle dem Obervogt zuhanden seiner Amtsangehöri¬

gen nochmals angezeigt werden , dass , wenn sie gegen Bütler zu
klagen oder Forderungen geltend zu machen hätten , sie dies bis
spätestens kommenden Freitag mittag dem reg . Ammann zur Kenntnis
zu bringen hätten . Man werde ihnen dann am Tage darnach im Stadt-
und Amtsrat "guet recht halten ". Lasse man aber , so solle dem Ober¬
vogt weiter verdeutet werden , diese Frist ungenützt verstreichen,
so "sollen sie mit recht abgewisen seyn , undt an Jhmen Bütleren nichts mehr
Zu suochen haben.

Belangend danne die Weissen =rechnungen , solle Er selbe vor dem Bürgerlichen

Sambstag Rath , weilen man Jhme solche Jüngsthin Zu hünenberg nit abnemmen wol¬

len , ablegen . " Falls sich dabei ergebe , dass sich Bütler wider Er¬

warten etwas Straffälliges habe zuschulden kommen lassen , so sei
der Fall durch den Stadt - und Amtsrat zu beurteilen . "Zu derme Wan

er Bütler über die Jenige gegen Welchen er sich Zu Klagen [ gedenke ] , Einen

Statt undt Ambts Rath begehrte , solle Jhme solcher Erlaubt seyn , auff welcher

tag Ers verlange . " Schliesslich solle Bütler "Aller Orthen in undt aus-

sert seinem hauss sicher geleith undt all oberkeitlichen Schutz , undt Schirm,

gestattet , Zugesagt seyn , undt verschaffet werden dergestalten , Wan Jhme Je¬

manden perturbieren , angreiff en , oder sonsten Jhme mit Worten , oder Wercken

Wass ungebührendess Zuofüegen thätten selbiger , oder selbige vom regierenden

. . . Amman vor Mg HH der Statt undt Ambt Zue Verantwortung gestelt werden " .

Landschreiber [Franz ] Hegglin , Zug
"Dass die Herren Räth undt Ehrenausschüssen von Löblicher Burgerschafft [ der

Stadt Zug] dise [Rats - ] Erkandtnuss nit angenommen , sonder mit widerhohlung

nachmahliger Protestation alss eine Copiam bey sich behalten , bezeüge den

14 . Jan : 1701 . "

Landschreiber [Franz ] Hegglin , Zug



1 ) Dokument als "Erkandtnuss . . . N. ° 9 " bezeichnet.

Kopie , von Landschreiber Hegglin - AH 3 , 280 - 281
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